
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gestaltungsbeschluss zur Merseburger Straße Nord vom 24.06.2015 (VI/2015/00584) wird 
in der Form abgeändert, dass je Richtung zwei regelkonforme Richtungsfahrbahnen errichtet 
werden. Der Fuß- und Radverkehr ist gemeinsam zu führen. 
 


